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Betrifft: Zl. 21.355/3-1a/1985 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Notarversicherungs­
gesetz 1972 geändert wird 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag erstattet zu dem Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Notarversicherungsgesetz 1972 ge­
ändert werden soll, folgende 

S tel 1 u n g nah m e : 

Gegen die beabsichtigten Änderungen in der Notarversicherung werden 

kei ne Ei nwendungen erhoben. Di e beabs ichti gten Maßnahmen si nd inder 

Entwicklung begründet und werden, zumal sie geeignet sein werden, die 

Le i s tungs fähi gkeit der Versi cherungsans ta 1 ten für di e näch ste Zukunft 

zu gewährleisten und darüber hinaus von der Mehrheit der Delegierten 

des Delegiertentages der Österreichischen Notariatskammer unterstützt 
werden, begrüßt. 

Der von der beabsichtigten Novelle aufgezeigte Weg lehnt sich im übrigen 

an Maßnahmen in der Sozialversicherung an, weshalb die Auswirkungen 

der geplanten Änderungen auch im Zusammenhang mi t Reformen im Bereich 
der Sozialversicherung zu beobachten sein werden. 

Wien, am 13. November 1985 

DER ÖSTERREICH ISCHE RECHTSANWALTSKÄf'lMERTAG 
Dr. SCHUPPICH 
Präsident 
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